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ZIELE UND STRATEGIEN DER EG-KOMMISSION FÜR DIE 
LAND- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT DER EG IN DEN 90ER JAHREN 

von 

Joachim-F. HEINE, Brüssel 

I. Aspekte der Marktorganisation 

1. Allgemeines 

Die Kommission hat ihr Konzept für die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
1985 in einem Grünbuch entwickelt. An diesem Ansatz hat sich grundsätzlich nichts 
geändert. 

Die GAP war lange Zeit der Vorreiter einer echten europäischen Politik und ist auch heute 
noch ein Eckpfeiler der Gemeinschaft. Von Anfang an enthielt sie die Idee des einheitlichen 
Marktes: den letzten Schritt zur Vollendung des Binnenmarktes zu tun, werden aber erst 
jetzt große Anstrengungen unternommen. 

Die Konzeption der ersten Gemeinschaftsregeln war sehr der damaligen Situation ver
pflichtet: die Gemeinschaft wies ein Defizit an landwirtschaftlichen Produkten auf und das 
sogenannte "strategische Element" der GAP, die Sicherstelldung der Versorgung der 
Bevölkerung, spielte eine bedeutsame Rolle; noch stand man unter dem Eindruck der 
schlimmen Erfahrungen aus den Kriegsjahren. 

Die Situation hat sich gründlich gewandelt und es ist eine Banalität geworden, auf das 
Problem struktureller Überschüsse hinzuweisen. Seit Ende der achtziger Jahre ist die GAP 
einer Reform unterzogen worden, fur die eine restriktive Preispolitik und die Stabilisatoren -
beide Ausdruck derselben Strategie - kennzeichnend sind. 

Waren diese Neuentwicklungen vor allem aus dem Bedürfnis der Mitgliedsstaaten ent
standen, die budgetären Belastungen einzudämmen, so steht die GAP heute zusätzlich unter 
internationalem Druck, ihre Marktstützungsmechanismen aufzugeben oder abzuschwächen. 
In der Uruguay-Runde, die in diesem Jahr mit einer Tagung in Brüssel zu Ende gehen soll, 
kommt der Agrarpolitik eine Schlüsselrolle zu. 

Die Eingliederung der DDR und die möglichen Konsequenzen einer Erweiterung der 
wirtschaftlichen Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten stellen die GAP vor 
zusätzliche Aufgaben. 
Die gerade getroffenen Reforrnmaßnahmen erleichtern die Lösung aller dieser Aufgaben 
nicht; waren die Erlöse der Erzeuger schon durch die restriktive Preispolitik und die 
Anwendung der Stabilisatoren vermindert, so dürften die neuen Entwicklungen Wirkungen 
in derselben Richtung zeitigen. Damit ist eine Verstärkung des Wettbewerbs verbunden, der 
notwendigerweise Konsequenzen im Strukturbereich haben wird. 
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2. Die Stabilisatoren 

Die Stabilisatoren sind in die Marktorganisationen eingeführt worden, um die Erzeugung 
den Marktbedürfnissen anzupassen und eine striktere budgetäre Disziplin für die 
Agrarausgaben einhalten zu können. Dieses System ist zeitlich begrenzt und muß in den 
nächsten zwei Jahren überprüft werden. 

Der bisher verflossene Zeitraum, innerhalb dessen Erfahrungen mit den Stabilisatoren 
gesammelt werden konnten, ist relativ kurz und eine abschließende Beurteilung damit im 
Augenblick nicht angezeigt; vorläufige vorsichtige Aussagen sind möglich. Das Ergebnis 
war nicht in allen Sektoren einheitlich - das ist z.T. auch darauf zurückzuführen, daß die 
Systeme je Sektor unterschiedlich ausgestaltet sind. In einigen Bereichen scheinen sich 
produktionshemmende Auswirkungen abzuzeichnen, auch wenn manchmal nur die Erzeu
gung langsamer anstieg als zuvor. Inwiefern andere Einflüsse eine Rolle gespielt haben, 
muß einer detaillierten Analyse vorbehalten bleiben. 

Die Politik der Stabilisatoren muß, vielleicht in modifizierter Form, fongesetzt werden. Die 
Aufgabe dieses Systems müßte unweigerlich eine Rückkehr zu Mehrproduktion, wechsenden 
Lagerbeständen und erhöhten Ausgaben mit sich bringen, eine Entwicklung, die letztlich 
nicht dem landwirtschaftlichen Erzeuger zugute kommt Technische Anpassungen des 
Systems sind denkbar; so muß wohl mehr auf die gegenseitige Abhängigkeit gewisser 
Produktionen geachtet werden, die vor allem dann von Bedeutung werden kann, wenn das 
Stabilisatorensystem ungleich ausgestaltet ist und daher unterschiedliche Auswirkungen her
vorbringt. Eine Ausweitung des Quotensystems auf andere Sektoren als Milch und Zucker 
sollte nicht ins Auge gefaßt werden. Die Kommission hat schon im Grünbuch 1985 ihre 
Skepsis hinsichtlich derartiger Regelungen zum Ausdruck gebracht 

Angesichts dieser Grundeinstellung hat es die Kommission daher auch nicht für nötig 
gehalten anläßlich der Integration der DDR wesentliche Abstriche am bestehenden System 
zu machen. Schon vor dem formellen Akt des Beitritts zur Bundesrepublik, der das 
Gemeinschaftsrecht automatisch auf die neuen fünf Länder ausdehnt, hatte die DDR durch 
autonome Gesetzgebung im wesentlichen die Regeln der gemeinsamen Marktorganisation 
übernommen - diese Übernahme hat es übrigens erlaubt, mit Wirkung vom 1. August an die 
Einfuhrbeschränkungen (Einfuhrabgaben, mengenmäßige Beschränkungen) aufzuheben, da 
im Prinzip Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit der Regeln vorlag. 

Man muß sich fragen, ob diese vollständige abrupte Übernahme gegenüber einer langsamen 
Heranführung nicht Nachteile aufweist Aber wenn auch die allmähliche Heranfüshrung über 
mehrere Jahre anläßlich der Beitritte zur Gemeinschaft mehrfach praktizien worden ist, so 
scheint sie doch nicht ein zwingendes Präzedenz. Die Umstellung von der Plan- auf die 
Marktwirtschaft stellt einen so grundSätzlichen Neuanfang dar, daß von einer allmählichen 
Überleitung sinnvollerweise kaum die Rede sein kann. Im übrigen konnte die Landwirtschaft 
schwerlich aus dem alle anderen wirtschaftlichen Bereiche umfassenden Umbruch ausge
schlossen werdend. Es blieb freilich das Problem des Preisniveaus. Hier wäre zwar eine 
allmähliche Anpassung nicht unmöglich gewesen; durch .die Übernahme der gemeinsamen 
Preise wurde bekanntlich eine etwa 50%ige Preisminderung für die landwirtschaftliche 
Erzeugung der DDR herbeigeführt. Aber als Übergangsmaßnahme statt einer allmählichen 
Heranflihrung an das Gemeinschaftspreisniveau eignen sich degressive Einkommensbeihilfen 
während einer bestimmten Frist ebenso, ja sogar besser, weil sie leichter mit strukturver
bessernden und sozialen Elementen verknüpft werden können. 
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Daß mit dem Preisniveau auch die sie begleitenden verschiedenen Arten der produktionsbe
schränkenden Elemente mitübernommen werden, ist zwar vernünftig, aber nicht logisch 
zwingend. So ist die Übernahme nach den Vorschlägen der Kommission auch nicht sofort 
vollständig: 

garantierte Höchstmengen werden einstweilen bis zur allgemeinen Überprüfung des 
Stabilisatorensystems nicht neu festgesetzt; bei der Kontrolle ihrer Einhaltung 
bleiben die in der DDR produzierten Mengen außer Betracht, die eventuellen 
restriktiven Konsequenzen (z.B. Preissenkung) schlagen aber auf die DDR
Produktion durch; 
die Quoten für Milch und Zucker werden dagegen unter Berücksichtigung der DDR
Erzeugung aufgestockt; 
die Mengenbegrenzung bei der Intervention von Butter und Magermilchpulver wird 
nicht modifiziert, da die Produktion auf keinen Fall gefördert werden soll; dagegen 
werden die für Rindfleisch und Tomatenkonzentrat vorgesehenen Mengen 
angehoben. 

Mit diesen Maßnahmen wird von vornherein die Notwendigkeit unterstrichen, die landwirt
schaftliche Produktion auf das ökonomisch Vernünftige auszurichten, den Absatz am Markt 
zu suchen und nicht bei der Intervention. Derselben Strategie entspricht es, daß fur 
Erzeugnisse aus der DDR grundsätzlich keine Ausnahmen hinsichtlich der qualitativen 
Anforderungen für die Vermarktung und die Intervention gemacht werden (einzige Aus
nahme: Walzenmagermilchpulver darf statt Sprührnagermilchpulver zur Intervention 
angeboten und aufgekauft werden: es gibt kaum anderes in der DDR). 

3. Uruguay-Runde 

Oie voraussichtlichen Ergebnisse der GA TI -Verhandlutllgen dürften den Zwang zur wettbe
werbsorientierten, marktnahen Erzeugung weiter verstärken. Zwar besteht noch keine 
Klarheit hinsichtlich der Details; doch läßt sich jetzt schon mit Sicherheit absehen, daß die 
Gemeinschaft ihr Stützungsniveau weiter wird vermindern müssen. Kommissar Mac Sharry 
hat kürzlich eine Verminderung um 30% für möglich gehalten. Indessen muß diese Zahl vor 
dem Hintergrund des Gesamtansatzes gesehen werden. 

Die Gemeinschaft vertritt eine Globalkonzeption, nach der alle Bestandteile einer 
Agrarmarkt-Regelung in die Betrachtung einbezogen werden sollen, nicht nur die den 
Außenhandel betreffenden. Dies bedeutet konkret vor allem die Berücksichtigung der von 
der Gemeinschaft durch die restriktive Preispolitik und die Stabilisatoren bereits 
unternommenen Anstrengungen. Nach dem von der Gemeinschaft vorgeschlagenen Meßver
fahren (Support Measurement Unit) ist das gemeinschaftliche Stützungsniveau seit 1986 für 
pflanzliche Erzeugnisse um 10%, fUr tierische Erzeugnisse sogar um 15% reduziert worden; 
diese Anstrengungen sollen der Gemeinschaft als "Kredit" zugerechnet werden. Man kann 
aber nicht davon ausgehen, daß es damit sein Bewenden haben werde; zusätzliche Sen
kungen über einen Fünfjahreszeitraum hin sind zu erwarten, deren Höhe von dem Ge
samtabbau bestimmt werden wird. 

Selbstverständlich wird die Modifizierung des internen Stützungsniveaus Auswirkungen auf 
den Außenschutz haben. Wie auch immer man das System ausgestalten wird (allmählich zu 
reduzierende feste "Tarifequivalente" mit oder ohne beweglichen Korrekturbetrag), es wird 
parallel zur Absenkung des Stützungsniveaus eine Verminderung der Einfuhrbelastung mit 
sich bringen. Für die Ausfuhrerstattungen gilt dasselbe. Wichtig ist aus der Sicht der 
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Gemeinschaft, daß die Außenschutzelemente nicht als selbständige Einzelpunkte, sondern 
als wesentliche Bestandteile einer Gesamtkonzeption verstanden und behandelt werden. Im 
übrigen ist für die Gemeinschaft ein weiteres wesentliches Verhandlungsziel, das sogenannte 
"Rebalancing", d.h. eine ausgewogene Außenschutzregelung für alle landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse. 

4. Handelsbeziehungen zu Osteuropa 

Im Bereich der außenwirtschaftlichen Beziehungen bringt auch die Integf!ltion der DDR 
gewisse Neuerungen mit sich. Die Zugehörigkeit zum COMECON hat über Jahre hinweg 
Handelsbeziehungen entstehen lassen, die nach dem "Staatsvertrag" Vertrauensschutz 
genießen sollen, auch wenn eine rechtlich bindende Verpflichtung für das geeinte 
Deutschland nicht bestehen sollte. Die Kommission hat dem Rechnung getragen, indem sie 
grundsätzlich für eine Übergangszeit eine Präferenzregelung nach dem für die Einfuhren der 
DDR im Jahre 1990 geltenden Schema vorgeschlagen hat. 

Für die Landwirtschaft gilt allerdidngs eine Ausnahme: dort sollen nicht schlechthin alle 
Erzeugnisse dieser Präferenzregel unterfallen, sondern nur die, für welche es einen Einfuhr
zoll (gegebenenfalls neben einer beweglichen der Abschöpfung vergleichbaren Ausgleichs
abgabe) und ein Referenzpreissystem gibt: das trifft nur für die Sektoren Obst und Gemüse 
und Wein zu. Alle anderen Erzeugnisse unterliegen den normalen Einfuhrabgaben. Die 
Ausnahme rechtfertigt sich vor allem dadurch, daß die Nichtanwendung des Zolls (die 
Vorzugsbehandlung) gleichwohl das gemeinschaftliche Preisniveau nicht in Gefahr bringt, 
weil die Präferenz nur angewendet werden darf, falls der Referenzpreis eingehalten ist. 

Hier zeichnet sich im Detail eine handelspolitische Öffnung der Gemeinschaft nach Osten 
ab, die in der Zukunft größere Dimensionen annehmen könnte. Schon jetzt hat die 
Gemeinschaft im Rahmen des PHARE-Prograrnms tatkräftig zum Aufbau von marktwirt
schaftlich orientierten Systemen in einigen ehemals planwirtschaftlich organisierten 
osteuropäischen Staaten beigetragen. Für die weitere Entwicklung kommt der Gemeinschaft 
nicht nur wegen der geographischen Gegebenheiten, sondern vor allem wegen ihrer 
wirtschaftlichen Position eine wichtige Rolle zu. Die Entwicklung in der DDR, die freilich 
unter verschiedenen Gesichtspunkten nicht mit den anderen osteuropäischen Staaten 
gleichgestellt werden kann, darf bis zu einem gewissen Grad als beispielgebend angesehen 
werden. Denn einige der anstehenden Probleme sind trotz aller Unterschiede vergleichbar: 
Da ist zunächst die Umstellung von einer zentralgelenkten Planwirtschaft auf eine freie 
Marktwirtschaft, eine Aufgabe, für die es an Erfahrungen fehlt. Abgesehen von der 
Neuorientierung der ~ministrativen und rechtlichen Rahmenbedingungen - Neuregelung des 
Eigentums- und Gesellschaftsrechts, des Budgetwesens, der Geldpolitik, Abbau der 
Subventionen, Neugestaltung der Außenhandelsbeziehungen, neue Ausrichtung der Admini
stration - sind hier auch Änderungen in der Geisteshaltung - Konkurrenzdenken, Motivation 
- zu erwarten, ja zu fordern. Speziell im landwirtschaftlichen Bereich dürfte diese 
Umwälzung sich vor allem durch einen Strukturwandel auf der Produktionsebene und, 
vielleicht noch deutlicher bei der Verarbeitung und Vermarktung geltend machen. Produk
tivität und Produktion könnten spürbar ansteigen und diese Länder zu landwirtschaftlichen 
Exportländern (z.B. Getreide) werden lassen. 

Natürlich hängt alles davon ab, daß die Neuorientierung funktioniert und ein wirtschaftlicher 
Erfolg wird; außerdem wird die allgemeine Ausrichtung der Landwirtschaftspolitik in diesen 
Ländern von Bedeutung sein. Die Erfahrungen der Gemeinschaft können im positiven wie 
im negativen Sinn beispielhaft wirken. 
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In diesem Zusammenhang kommen den derzeit laufenden Assoziationsverhandlungen mit 
Polen. Ungarn und der Tschechoslowakei besondere Bedeutung zu. Es ist nicht unwahr
scheinlich, daß in diesem Rahmen weitere handelspolitische Zugeständnisse der Gemein
schaft gefordert und in gewissem Umfang auch gemacht wenien. Die Assoziierung wird von 
den osteuropäischen Ländem auch als ein erster Schritt zu einem späteren Beitritt verstan
den. Darüber ist aber aus der Sicht der Gemeinschaft im Augenblick eine Aussage nicht 
möglich. 

In diesem Zusammenhang erscheinen auch die bestehenden Abmachungen mit den EFf A
Staaten in neuer Beleuchtung. Mit diesen Staaten laufen ebenfalls Gespräche über eine neue 
- und engere - Ausgestaltung der Beziehungen. Eine detailierte Aussage über mögliche 
Änderungen im Agrarbereich wäre allerdings verfrüht. 

5. Die Voll~dung des Binnenmarktes im Bereich der Marktorganisation 

Im Vergleich zu den internationalen Perspektiven. ist das Anpassungspotential der aus der 
Vollendung des Binnenmarktes sich ergebenden Modifikationen des Marktordnungssystems 
relativ bescheiden. 

a) Ergänzungen des MO-Systems 

Trotz dem seit Bestehen der endgültigen Form der Marktorganisation selbstverständlichen 
Prinzip des einheitlichen Marktes und der Freiheit des Warenverkehrs innerhalb der 
Gemeinschaft gibt es immer noch nicht vereinheitlichte Bereiche; die daraus resultierenden 
Handelshemmnisse sollen bis zum Ende des Jahres 1992 ausgeräumt sein. Drei Problem
kreise sind zu erwähnen: 

noch bestehende mengenmäßige Beschränkungen bei der Einfuhr aus Drittländem 
in einige Mitgliedstaaten. obwohl eine gemeinsame Marktorganisation vorhanden ist 
(Sektor Obst und Gemüse). 
Erzeugnisse. für die noch nationale Marktorganisationen bestehen (vor allem 
Kartoffeln~ Alkohol). 
das System der Währungsausgleichsbeträge. 

Die innergemeinschaftlichen Handelshemmnisse aus mengenmäßigen Beschränkungen 
gegenüber Drittländern bzw. wegen einzelstaatlicher Marktorganisationen können dadurch 
ausgeräumt wenien. daß die Gemeinschaft die Beschränkungen übernimmt, oder diese ganz 
aufgegeben wenien. da ihre wirtschaftliche Bedeutung gering ist Für die Erzeugnisse unter 
nationaler Marktorganisation ist es erforderlich. gemeinschaftliche Regeln zu erlassen. die -
als die vom EG-Vertrag vorgesehene Minimalform einer Martkorganisation - sich auf 

gemeinsame Wettbewerbsregeln beschränken könnten; entsprechende Vorschläge muß die 
Kommission dem Rat noch unterbreiten. 

b) Der Währungsausgleich 

Hinsichtlich des Währungsausgleichssystems hat die Kommission im Weißbuch von 1985 
über die Vollendung des Binnenmarktes zwar knappe doch schon deutliche Hinweise auf 
ihre Vorstellungen gegeben. Demnach sollen die Währungsausgleichsbeträge entfallen; "dies 
würde ferner die automatische Angleichung der Agrarpreise im Falle einer Währungsan
passung - vorzugsweise im Rahmen des Europäischen Währungssystems - ... erforderlich 
machen". 
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Aus diesem Satz des Weißbuchs läßt sich ableiten, daß es für die Abschaffung des 
Währungsausgleichssystems nicht darauf ankommen soll, daß die europäische Wirtschafts
und Währungsunion erreicht ist; dies wäre zwar wünschenswert, ist aber keine Bedingung. 
Weiter wird aus dem Hinweis auf Preisanpassungen deutlich, daß im Prinzip jede Änderung 
des Wertes einer Währung unmittelbar auf den grünen Kurs durchschlagen soll - anders 
kommt es nicht zu einer Preisanpassung. Dieser im Weißbuch festgehaltene Gedanke wird 
von den Vorstellungen vernachlässigt, die davon ausgehen, daß ein System der Wäh
rungsausgleichsbeträge sehr wohl auch über 1992 hinaus angewendet werden könne, wenn 
auch nicht mehr bei der Abwicklung der Einfuhr oder Ausfuhrförrnlichkeiten. Abgesehen 
von den administrativen Schwierigkeiten eines solchen Verfahresn steht der Gedanke im 
Widerspruch zu der grundsätzlichen Idee, nicht einfach die Grenzformalitäten zu vermeiden, 
sondern vielmehr das Übel an der Wurzel zu packen dund die zwischen den Mitgliedstaaten 
noch bestehenden sachlichen Unterschiede auszuräumen, die die Grenzformalitäten erst nötig 
machen. 

11. Die Vollendung des Binnenmarktes im Wege der Harmonisierung 

1. Gesundheitsaspekte 

a) Abgesehen von den im Bereich der Marktorganisationen erforderlichen bereits erwähnten 
Anpassungen stellen sich Aufgaben im Bereich der Harmonisierung. Die betroffenen 
Materien sind höchst unterschiedlich, selbst wenn man sich auf den rein landwirtschaftlichen 
Bereich beschränkt (Pflanzenschutz, Zertifizierung von Saatgut und Vermehrungsgut von 
Obstbäumen, Tierschutz, Tierzucht, Futtermittel, Tierseuchen, Lebensmittel; auch 
Düngemittel und Tierarzneirnittel sollten wegen des sachlichen Zusammenhanges erwähnt 
werden, doch sind sie nach den Regeln des EG-Vertrages keine landwirtschaftlichen Erzeug
nisse). 

Zu diesen Bereichen hat die Gemeinschaft ein umfangreiches Programm aufgestellt, das 
schon teilweise erfüllt ist, aber bis Ende 1992 noch zur Verabschiedung einer Anzahl von 
Einzeltexten führen soll, die im Detail zu behandeln nicht möglich ist. Grundsätzlich folgt 
die Kommission bei ihren Vorschlägen folgender Strategie: 

Wie es Artikel 100a Absatz 3 EGV vorschreibt, soll in allen Mitgliedsstaaten ein hohes 
Schutzbniveau erreicht werden; dem dienen u.a. spezifische Vorschriften über die 
Bekämpfung von Tier- und Pflanzenkrankheiten (Schädlingen). Auf diese Weise kann ein 
einheitlicher Gesundheitsstatus in der Gemeinschaft geschaffen werden, so daß die derzeit 
noch bestehenden Handelshemmnisse entfallen können. Diese Handelshemmnisse sind nicht 
ipso iure rechtswidrig: Artikel 36 des EWGV und die (in der Rechtsprechung des EuGH 
entwickelten) inhärenten Schranken des Artikels 30 EGWV erlauben derartige Beschrän
kungen, vor allem im Interesse der Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze, aber auch 
zum Schutz des Verbrauchers (allgemein, außerhalb der Gesundheitsaspekte). Diese 
nationalen Beschränkungen müssen aber entfallen, wenn eine gemeinschaftliche Harmonisie
rung erreicht ist. 

b) In vielen Fällen, vor allem im Bereich der Krankheiten bei Tier und Pflanze, wird es aus 
objektiven Gründen nicht möglich sein, vor dem 1.1.1993 einen einheitlichen Gesundheits
status in der ganzen Gemeinschaft zu erreichen. Im pflanzlichen Bereich bestehen auch 
objektive regionale Unterschiede geographisch-klimatologischer Natur, denen Rechnung zu 
tragen ist. 
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In derartigen Fällen darf es gleichwohl nicht zu einer Aufrechterhaltung nationaler Grenzen 
kommen; die Lösung des Problems findet sich in der Verlagerung der Kontrollen: Es darf 
nicht mehr bei der Einfuhr kontrolliert werden; vielmehr muß bei der Versendung der Ware 
sichergestellt werden, daß den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts oder - soweit noch 
anwendbar - des Rechts des Bestimmungslandes Genüge getan ist; stichprobenweise darf 
auch beim Bestimmungsort kontrolliert werden. Eine solche Regelung setzt aber auch 
voraus, daß in allen Mitgliedstaaten in gleicher Weise vorgegangen wird, so daß die 
nationalen Behörden auf die ordnungsgemäße Anwendung der einschlägigen Vorschriften 
bauen können. Eine derartige Zusammenarbeit ist nur auf der Basis gegenseitigen 
Vertrauens möglich; diese zu schaffen, ist ein ernstes Bestreben der Kommission. 

c) Ein weiterer wichtiger Aspekt der Harmonisaierung ist die Ausweitung bestehender 
Regeln auf noch nicht erfaßte Bereiche. So ist beispielsweise die große Mehrzahl der 
Veterinärrichtlinien auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten bezogen, während der 
innerstaatliche Warenverkehr und die Einfuhren aus Drittländern nicht gemeinschaftlich 
geregelt sind. Hier müssen die geltenden Regeln rnit den eventuell erforderlichen Anpas
sungen auf die noch nicht erfaßten Bereiche ausgeweitet werden. 

d) Die zu erwartenden gemeinschaftlichen Regeln dürften sich zwar auf die Produktion 
spürbar auswirken, sind aber in höherem Maße auf der Ebene der Verarbeituns- und 
Vermarktungsbetriebe anwendbar. Der stärkere Wettbewerb, dem diese durch den Wegfall 
der materiellen und technischen Handelshemmnisse ausgesetzt sein werden, dürfte sie zu 
Anstrengungen veranlassen, diesen Wettbewerbsdruck zu vermindern bzw. neue Märkte in 
anderen Mitgliedstaaten zu erschließen. Beide Tendenzen dürften größere Strukturen 
fördern, gegebenenfalls sogar landübergreifende Zusammenschlüsse veranlassen; dafür gibt 
es schon eindrucksvolle Beispiele. 

Daraus werden auch strukturelle Konseqzuenzen auf der Erzeugerebene abgeleitet werden 
müssen. Der Erzeuger muß seine Stellung gegenüber der stärkeren Position der Ver
markterNerarbeiter zu verbessern und zu befestigen bemüht sein. Das ist nicht neu; diese 
Situation kennzeichnet seit langem die Entwicklung der europäischen Landwirtschaft. Durch 
die Vollendung des Binnenmarktes wird sich die Lage jedoch verschärfen, die Entwicklung 
zu größeren Dimensionen beschleunigen. 

Neben der einzebetrieblichen strukturellen Verbesserung ist wohl auch an überbetriebliche 
Zusammenschlüsse oder Zusammenarbeit zu denken; ob sich dabei die "Interprofession" 
nach frnözösischem Vorbild - die Kommission bereitet für gewisse Sektoren Vorschläge in 
diesem Sinn vor - als angemessene Lösung herausstellen wird, bleibt abzuwarten. 

2. Qualitätsaspekte 

Im Weißbuch hat sich die Kommission grundsätzlich zu der Auffassung bekannt, daß die 
Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene nur zwingende Erfordernisse über Gesundheit und 
Sicherheit festlegen soll, während für andere Fragen - also insbesondere die der Qualität 
(Herstellungsmethode, Zusammensetzung eines Erzeugnisses, Qualitätsstufen/Handels
klassen) - die nationale Kompetenz fortbestehen soll. Dieses Konzept scheint um so 
einfacher durchzusetzen, als die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil 
"Cassis de Dijon") den freien Warenverkehr für alle in einem Mitgliedstaat rechtmäßig in 
den Verkehr gebrachten Erzeugnisse garantiert. Die Qualitätsnormen der Mitgliedstaaten 
können also durchaus unterschiedlich sein -sie erlauben aber nicht, den Markt gegenüber 
Erzeugnissen abzuschotten, die den nationalen Vorschriften nicht entsprechen. 
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Diese Rechtsprechung, die das Prinzip des freien Warenverkehrs als Grundlage eines 
gemeinsamen Marktes gleichsam mit Verfassungsrang ausstattet, stützt sich jedoch auf die 
vergleichsweise undifferenzierte Vorschriften des EWG-Vertrags und vermag daher - aus 
der Sicht der Agrar- wie der Verbraucherpolitik - nicht in allen Fällen zu befriedigenden 
Ergebnissen zu gelangen. Die Freiheit des Warenverkehrs fördert zwar den Wettbewerb und 
die Einführung neuer Produkte, aber damit auch solcher, die die ursprünglichen 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse verdrängen. 

Durch die zunhemende Weiträumigkeit des Europäischen Marktes, stehen sich so mehr und 
mehr Erzeugnisse gleicher Art oder gleicher Bestimmung doch mit - je nach den kulina
rischen und lebensmittelrechtlichen Traditionen - unterschiedlichen Herstellungsmethoden 
gegenüber, damit aber auch schlichtweg gute und schlechte Qualitäten (wobei hier 
dahinstehen mag, wie man "gute" Qualität defmieren könnte). Nun dürfte sich auf dem 
Markt gute Qualität wohl gegen schlechte behaupten, wenn nur der Erzeuger hoher Qualität 
wirtschaftlich in der Lage ist, den Zeitraum durchzustehen, den die Verbraucher benötigen, 
um die erforderlichen Erfahrungen zu machen. Das ist bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
um so zweifelhafter, als die Produktionsmenge nicht nicht notwendigerweise groß, dagegen 
die Kosten in der Regel relativ hoch sind; regionale Spezialitäten seien als Beispiel genannt 
Gerade derartige Spezialitäten verdienen aber besonderes Augenmerk, weil sie der landwirt
schaftlichen Erzeugung Marktnischen zu erschließen erlauben, die sonst nicht genutzt 
werden könnten. 

Die Kommission hat daher schon in ihrem Grünbuch von 1985 darauf hingewiesen, daß die 
Diversifizierung und eine Produktion höherer Qualität eine wichtige Rolle bei der Förderung 
des Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse und bei der Vermeidung von Überschüssen 
spielen. 

Unter Berücksichtigung dieser Elemente sollte eine gemeinschaftliche Regelung von 
Qualitäts- und Bezeichnungsfragen nicht schlechthin abgelehnt werden; für gelbe 
Streichfette z.B. hat die Kommission diese Notwendigkeit in Berichten an den Rat 
ausdrücklich unterstrichen. Doch gilt immer noch, daß Vorschriften über die Rezeptur -
Zusammensetzung sund Herstellungsmethode einzelner Erzeugnisse - nicht auf EG-Ebene 
festgelegt werden; hierfür wäre eine Normierung durch die betroffenen Wirtschaftskreise 
selbst besser geeignet. Leider stößt die Vorstellung der Normierung bei den Lebensmittel
herstellern auf nur geringe Gegenliebe; denn Normen haben keine rechtlich bindende 
Wirkung und bieten deshalb keine Garantie dafür, daß alle Produzenten sich an sie halten. 
Normen sind bislang typisch für die industrielle Erzeugung und dürften daher - wenn auch 
ihre qualitätsfördernde Wirkung ganz unbestritten ist - eher für die Massenproduktion von 
Bedeutung sein. Nichtsdestoweniger ist ihre Ausdehnung auf den Lebensmittelbereich durch
aus dankbar und erwünscht, und die Gemeinschaft könnte durch geeignete Rahmenvor
schriften - Schutz gegen Mißbrauch und Täuschung - derartige Initiativen fördern. 

Es kann, angesichts der grundsätzlichen Haltung der Kommission nicht angenommen 
werden, daß in absehbarer Zukunft für Qualitätsanforderungen und Bezeichnungsfragen eine 
Rechtsharmonisierung "vertikaler" Natur, d.h. für einzelne Erzeugnisse, in nenenswertem 
Umfang erfolgen wird; dagegen ist es denkbar, daß die Gemeinschaft Vorschriften 
horizontaler Natur erläßt, die es einzelnen Erzeugern bzw. Erzeugergruppen und 
Erzeugnissen auf freiwilliger Basis ermöglichen, sich zu profilieren und von der großen 
Masse abzuheben. In ihrem Bericht über die Zukunft des ländlichen Raumes hat die 
Kommission zwei mögliche Wege aufgezeigt: 
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eine DefInition und Protektion von Ursprungsbezeichnungen über den Wein sektor - in 
welchem derartige Regeln seit langem gelten - hinaus und 
die Schaffung von Spezialitätsattesten nach französischem Vorbild ("Labels de qualit6"). 

Es handelt sich darum, gemeinschaftsweit gültige Rahmenvorschriften zu erlassen, die den 
besonderen Charakter gewisser Erzeugnisse hervorheben und schützen; ein Beispiel bietet 
die vor kurzem vom Rat verabschiedete Verordnung über "biologische" oder "alternative" 
Erzeugung. Einzelheiten sind noch nicht defIniert, doch laufen' die Arbeiten bei der 
Kommission, die noch 1990 zum Abschluß kommen sollen. 

III. Aspekte der Strukturpolitik 

1. Allgemeines 

Die Strukturpolitik der Gemeinschaft wurde vor kurzem reformiert und in diesem Zu
sammenhang ist ihre Linie neu defIniert worden. Im landwitrtschaftlichen Bereich sind die 
eingetretenen Änderungen vor allem prozeduraler Natur, ohne daß sich die wesentliche 
Ausrichtung geändert hätte: Strukturpolitik ist die Fortsetzung der Marktpolitik mit anderen 
Mitteln. 

Der leistungsfähige und wettberwerbsorientierte bäuerliche Familienbetrieb ist daher nach 
wie vor das von der Strukturpolitik geförderte Leitbild. 
Investitionsbeihilfen sind neben ausbildungsfördernden Maßnahmen das wesentliche Element 
dieser Politik. Daneben werden mehr und mehr zusätzliche Elemente mit einbezogen, die 

als Begleitmaßnahmen zur restriktiven Preispolitik produktionsbeschränkende Effekte 
haben (wie die Flächenstillegung, die Extensivierudng, der Vorruhestand) 
neue Produktionsorientierungeil geben (ErzeugungsuffiSteliung, Förderung des 
"Nonfood" -Bereiches) 
die Entwicklung des ländlichen Raumes fördern. So sind beispielsweise die beab

. sichtigten horizontalen Qualitätsvorschriften eine in die Förderung des . ländlichen 
Raumes eingebettete Einzelmaßnahme. 

Die einzelnen Ziele überschneiden sich vielfach; so sind auch Flächenstillegung und 
Extensivierung unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes von Bedeutung. Der Umwelt
schutz gewinnt überhaupt immer mehr Gewicht. Nach verhältnismäßig bescheidenen An
fangen enthält die Effizienzverordnung (EWG) Nr. 797/85 nunmehr eine ganze Reihe von 
diesbezüglichen Vorschriften; umgekehrt sind die umweltorientierten Vorschläge über den 
Nitratgehalt des Grundwassers von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die Landwirt
schaft. Auch die neue Forstpolitik und die altbekannte Ausgleichszulage für die 
landwirtschaftlichen Betriebe in den Berggebieten können in diesem Zusammenhang genannt 
werden. 

Die Auffassung allerdings, daß gleichsam jeder Landwirt durch seine der Natur verpflichtete 
Tätigkeit als designierter Umwelterhalter und -schützer einen Anspruch auf Ausgleich seiner 
im Allgemeininteresse gemachten Anstrengungen geltend machen könne, kann die Kommis
sion nicht teilen. Nur dort, wo eine über das normale Wirtschaften hinaus gehende Leistung 
- sei es durch zusätzliche Belastung, sei es durch Nutzungseinschränkung - erbracht wird, 
kann man an eine fInanzielle Unterstützung denken, und auch dann nur unter Berücksichti
gung des Verursacherprinzips. 
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Ein zusitzliches Element, das in Zukunft die strukturelle Entwickldung beeinflussen dürfte, 
ist der technische Fortschritt, vor allem im Bereich der Biotechnologie. Die damit 
verbundenen Fragen (genetisch modifizierte Pflanzen und TIere; Verwendung von Hilfs
mitteln wie Honnonen, BSE u.a.) werfen schwierige Fragen auf, die nicht nur wirtschaft
licher und rechtlicher Natur sind. Die Kommission bemüht sich, für alle diese Fragen um 
eine ausgewogene Haltung, die der technischen Entwicklung, der Steigerung der landwirt
schaftlichen Produktivität, den Notwendigkeiten ökologischer Natur sowie den Bedürfnissen 
und Erwartungen der Verbraucher Rechnung trägt. Man kann sich nicht dem teChnischen 
Fortschritt verschließen; aber Auswüchse müssen vermieden und Fehlentwicklungen muß 
vorgebeugt werden. Bei der Beurteilung dessen, was eine Fehlentwicklung ist, dürften sich 
die Geister manchmal scheiden. 

In jedem Fall werden sich aus den zu diesen Fragen getroffenen Entscheidungen 
Konsequenzen für die Strukturen ergeben; je höher der technische Aufwand, desto mehr 
Anforderungen werden an die intellektuellen und ökonomischen Fähigkeiten des Landwirts 
gestellt werden. 

Die aus dieser Entwicklung zu erwartenden Produktionssteigerungen können ihrerseits nicht 
ohne Rückwirkung auf die Markt- und Preispolitik bleiben. 

2. Die Problematik in der DDR 

Die Frage der Agrarstrukturen ist von besonderer Bedeutung für die DDR; die Kommission 
hat dem in ihren Vorschlägen Rechnung getragen. 

a) Für die Intervention der Strukturfonds in den Gebieten der DDR hat die Kommission 
einen zuslitzlichen Rahmenbetrag in Höhe von 3 Mrd. EeU vorgeschlagen. Dieser Betrag 
wird die gesamten strukturpolitischen Hilfen der Gemeinschaft im Rahmen eines gemein
schaftlichen Förderkonzepts flir die fünf prioritlln:n Ziele der Fonds (darunter auch die 
Anpassung der Agrarstrukturen) abdecken, einschließlich der Ausgaben für Maßnahmen, die 
in der übrigen Gemeinschaft im Rahmen der finansziellen Zuweisungen für Gemeinschafts
initiativen finanziert werden. Konkrete Vorschläge flir regionale Fördennaßnahmen konnten 
aber noch nicht vorgelegt werden, da die erforderlichen statistischen Daten fehlen. 

b) Horizontale strukturpolitische und so~stige Maßnahmen sind in der DDR-Landwirtschaft 
dringend notwendig, um den Landwirten zu helfen, sich rasch und unter sozial verträglichen 
Bedingungen der neuen Situation anzupassen. 

Die Schwierigkeiten rühren zunächst daher, daß die Erzeugungsstrukturen unwirtschaftlich 
groß sind. Es ist wahrscheinlich, daß sich diese Strukturen wandeln; die Gemeinschaft 
würde diesen Wandel fördern, wird ihn aber nicht erzwingen. Deshalb werden die Förde
rungsmaßnahmen so ausgestaltet, daß sie auch dem bäuerlichen Familienbetrieb gerecht 
werden und damit eine gewisse Zielvorgabe setzen. 

Auf diese Weise soll sich unter den Rahmenbedingungen der EG-Politik und der neuen 
eigentumsrechtlichen Bestimmungen ein neues wirtschaftlich solides Gleichgewicht 
herausbilden. Doch sollen die strukturpolitischen Maßnahmen in bezug auf die möglichen 
verschiedenen organisatorischen und eigentumsrechtlichen Strukturen der landwirtschaft
lichen Betriebe neutral sein und jeder Art von Landwirtschaft, die sich in dem Gebiet der 
ehemaligen DDR frei entwickelt, eine faire Chance geben. 
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Was die klassischen Investitionsbeihilfen anbetrifft, sind keine Probleme für die wenigen, 
bereits existierenden privaten landwirtschaftlichen Betriebe in Sicht Für die bestehenden 
oder neuen landwirtschaftlichen Großbetriebe (Genossenschaften) und die neuen landwirt
schaftlichen Familienbetriebe werden jedoch Anpassungen notwendig. Zur Bekwältigung 
der Probleme hat die Kommission vorgeschlagen, die. Höchstbeträge der förderfähigen 
Investitionen für die DDR spürbar heraufzusetzen sowie die für eine Investitionsbeihilfe in 
Betracht kommende Zahl von Kühen und Schweinen zu erhöhen. Für neue landwirtschaft
liche Familienbetriebe gibt es in den bestehenden Gemeinschaftsvorschriften keine der 
spezifischen Befürfnisse der DDR wirklich angemessene Regelung. Deshalb wurde als 
Lösung eine nationale Beihilfe vorgeschlagen. 

Für die Stabilisierung der Produktion und zur Umweltverbesserung im ländlichen Raum 
beitragenden Flächenstillegungs- und der Extensivierungsregelung, wurden Ausnahmen nur 
bei ersterer vorgeschlagen (Ausweitung der stillzulegenden Mindestfläche und Einbeziehung 
von Kartoffelanbauflächen wegen der derzeitigen Produktionsstruktur). 

c) Die Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung land- und forstwirtschaftlicher 
Produkte ist angesichts der derzeitigen großen Absatzprobleme wahrscheinlich die 
dringendste Aufgabe. Deshalb wurde vorgeschlagen, eine gemeinschaftliche Teilfinanzierung 
von operationellen Programmen vorzusehen, die in Ermangelung echter sektoraler Pläne 
1991 vorgelegt werden. 

Grundsätzlich beabsichtigt die Kommission darüberhinaus staatliche Beihilfen für die 
Strukturanpassung in Fällen zu genehmigen, in denen die herkömmlichen Gemeinschafts
regelungen für die Strukturanpassung unter den derzeitigen Gegebenheiten in der DDR 
ungeeignet oder nicht anwendbar erscheinen. 

IV. Einkommensbeihilfen 

Damit ist ein letzter Punkt angesprochen, der hier kurz behandelt werden soll. In der 
Vergangenheit, als Preispolitik identisch mit Einkommenspolitik war, hat die Gemeinschaft 
im Prinzip Einkommensbeihilfen, vor allem nationale, strikt abgelehnt, da sie von der 
allgemeinen Linie abwichen. Im Zusammenhang mit der Vollendung des Binnenmarktes hat 
die Kommission im Weißbuch auch noch einmal unterstrichen, daß sie eine scharfe Kon
trolle der nationalen Beihilfen durchzuführen beabsichtige; in der Tat kann man Beihilfen 
gewissermaßen als das "Negativ" von Handelshemmnissen ansehen. 

Das schließt allerdings nicht aus, daß im Rahmen der gemeinschaftlichen Agrarpolitik 
direkte Einkommensbeihilfen eingeführt werden - so geschehen mit der VO 768/89, die den 
Mitgliedstaaten erlaubt, vorübergehende Einkommensbeihilfen zum Ausgleich der aus der 
Reform der Agrarpolitik resultierenden Nachteile zu gewähren. 

In den Bedingungen, die für die Gewährung dieser Beihilfe erfüllt sein müssen, kommen 
auch soziale Elemente zum Tragen, ein Aspekt, der auch in anderem Zusammenhang 
(Sonderregeln für Kleinerzeuger) aufscheint und in der Agrarpolitik der Gemeinschaft 
zunehmend Gewicht gewinnt Indessen darf der soziale Aspekt nicht ein Hemmschuh für 
notwendige strukturelle Veränderungen werden; es wird nicht einfach sein, hier das erforder
liche Gleichgewicht zu schaffen. 
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Es liegt auf derselben Unie, wenn speziell für die Umwälzungen in der Landwirtschaft der 
DDR Ausnahmen vom allgemeinen Beihilfeverbot vorgesehen sind. Die Anpassung an die 
neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Umstellung der Verbrauchergewohnheiten . 
(Qualitätsanforderungen) und die strukturellen Umwälzungen bringen wirtschaftliche und 
soziale Probleme mit sich, die unorthodoxe Lösungen - im wesentlichen im Wege nationaler 
Beihilfen - notwendig machen. Dazu kpmmt, daß viele der bestehenden landwirtschaftlichen 
Großbetriebe hochverschuldet sind und deshalb an der sich aus der Übernahme des gemein
schaftlichen Preisniveaus ergebenden Erlösminderung besonders schwer zu tragen haben. 
Daher werden in der Übergangszeit spürbare Einkommens- und Liquiditätsprobleme ent
stehen, für die eine Lösung auch nur durch ein vorübergehendes nationales Hilfsprogramm 
gefunden werden kann. Dieses Programm muß jedoch so ausgestaltet sein, daß es nicht 
notwendige strukturelle An'passungen verhindert; nur überlebensfähige Einheiten sollen 
gefOrdert werden, eine Bedingung, die soziale Härten im Einzelf8n nicht ausschließt. Aber 
flir diese müssen Lösungen auf anderen Wegen gefunden werden. 

Zusammenfassung 

Die grundsätzuliche Orientierung der Kommission für die gemeinsame Agrarpolitik hat sich 
seit der Vorlage des Grünbuchs 1985 nicht geändert. 
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Grundlage: restriktive Preispolitik und Förderung des Marktgleichgewichts; Intervention 
nur als "Sicherheitsnetz"; Stabilisatoren sind weiterhin erforderlich. die GATI-Ver
handlungen dürften zu einer Senkung des Stützungsniveaus führen; der Außenschutz 
(Einfuhrbelastungen, Ausfuhrsubventionen) wäre entsprechend anzupassen. Auch die 
Öffnung nach Osten und die Ausweitung der Beziehungen zu den EFfA-Ländern 
dürften mit Zugeständnissen betreffend den Außenschutz einhergehen. 
Die Einbeziehung der DDR in die gemeinsame Agrarpolitik bringt flir die letztere keine 
wesentlichen Änderungen; jedoch sind für das Gebiet der DDR zeitweilige Ausnahmen 
im Rahmen der Marktorganisation (Stabilisatoren, Intervention, Qualitätsanforderungen) 
und Sonderregeln im Strukturbereich 
erforderlich. Auch sonst unzulässige nationale Beihilfen werden für eine Übergangszeit 
erlaubt. 
Die Vollendung des Binnenmarktes ist der letzte Schritt auf einem seit den Anfangen 
der Agrarpolitik eingeschlagenen Weg. Für bestimmte Erzeugnisse sind Minimal
Marktorganisationen erforderlich; das Währungsausgleichssystem wird aufgegeben. Im 
Bereich der Harmonisierung wird ein hoher Gesundheitsstatus angestrebt; 
Grenzkontrollen entfallen; flir bestimmte Bereiche Ausweitung der bestehenden Regeln 
auf den innerstaatlichen und den Drittlandshandel. 
Restriktive Preispolitik, Vollendung des Binnenmarktes und Senkung des Stützungs
preisniveaus fOrdern den Wettbewerb; strukturelle Anpassungen sind daher unvermeid
lich. Leitbild der Strukturpolitik bleibt der leistungsfahige, fortschrittsorientierte 
bäuerliche Farnilienbetrieb. In der DDR wird die Entflechtung der Großbetriebe 
gefördert, aber nicht erzwungen. 
Gesteigerter Wettbewerb zwingt zu Diversifizierung und Qualitätssteigerung der 
landwirtschaftlichen Produdktion. 
Die Landwirtschaftspolitik weitet sich zur Politik des ländlichen Raums und nimmt 
soziale Elemente sowie Umweltschutzgesichtspunkte auf. 


